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Gesetzentwurf der Landesregierung Beschlussempfehlung des Ausschusses für Landesentwicklung 
und Verkehr 

  
Gesetz zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-

Anhalt. ∗) 
Gesetz zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-

Anhalt.1 
  

§ 1 § 1 
  
Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 20. Dezember 
2005 (GVBl. LSA S. 769) wird wie folgt geändert: 

Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 20. Dezember 
2005 (GVBl. LSA S. 769) wird wie folgt geändert: 

  
1. § 20 Satz 1 erhält folgende Fassung: 1. § 20 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
  

„Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dürfen im 
Einzelfall 

„Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dürfen im 
Einzelfall 

  
1.  Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bauprodukten-

gesetz in Verkehr gebracht werden und gehandelt werden 
dürfen, dessen Anforderungen jedoch nicht erfüllen, 

1.  Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bauprodukten-
gesetz in Verkehr gebracht _____ und gehandelt werden 
dürfen, dessen Anforderungen jedoch nicht erfüllen, 

  
2.  Bauprodukte, die nach sonstigen Vorschriften zur Umset-

zung von Richtlinien der Europäischen Union oder auf der 
Grundlage von unmittelbar geltendem Recht der Europäi-
schen Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden 
dürfen, hinsichtlich der nicht berücksichtigten wesentlichen 
Anforderungen im Sinne des § 17 Abs. 7 Nr. 2, 

2.  Bauprodukte, die  
a) nach sonstigen Vorschriften zur Umsetzung von Richtli-

nien der Europäischen Union oder  
b) auf der Grundlage von unmittelbar geltenden Vor-

schriften der Europäischen Union 
in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, wenn 
die Vorschriften nach den Buchstaben a oder b die 

                                            
*) § 1 Nummern 6 und 7 dieses Gesetzes dienen der Umsetzung der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36).  

1 § 1 Nrn. 7 und 8 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistun-
gen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36). 
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wesentlichen Anforderungen im Sinne des § 5 Abs. 1 
des Bauproduktengesetzes nicht berücksichtigen, 
und  

  
3.  nicht geregelte Bauprodukte 3.  unverändert 
  
verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.“ 

verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.“ 

  
2.  § 25 wird wie folgt geändert: 2.  § 25 wird wie folgt geändert: 
  

a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Person, Stelle oder 
Überwachungsgemeinschaft“ durch die Wörter „natürliche 
oder juristische Person“ ersetzt. 

a)  unverändert 
 

  
b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  
aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Person, Stelle oder  

Überwachungsgemeinschaft“ jeweils durch die Wörter 
„natürliche oder juristische Person“ ersetzt. 

aa)  In Satz 1 werden jeweils die Wörter „Person, Stelle, 
___ Überwachungsgemeinschaft“ _____ durch die 
Wörter „natürliche oder juristische Person“ ersetzt. 

  
bb)  In Satz 2 werden die Wörter „Personen, Stellen oder 

Überwachungsgemeinschaften“ durch die Wörter „na-
türlichen oder juristischen Personen“ ersetzt. 

bb)  In Satz 2 werden die Wörter „Personen, Stellen, ____ 
Überwachungsgemeinschaften“ durch die Wörter „na-
türlichen oder juristischen Personen“ ersetzt. 

  
3.  § 28 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 3. unverändert 
  

„(1) Trennwände sind raumabschließende Bauteile von Räu-
men oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen. Sie 
sind erforderlich 

 

  
1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungs-  
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einheiten und anders genutzten Räumen, ausgenommen 
notwendigen Fluren, 

  
2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöh-

ter Brandgefahr und 
 

  
3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räu-

men im Kellergeschoss. 
 

  
Trennwände nach Satz 2 müssen ausreichend lang wider-
standsfähig gegen die Brandausbreitung sein.“ 

 

  
  
4.  § 30 wird wie folgt geändert: 4.  § 30 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
  

a)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt: „(3) Decken müssen feuerbeständig sein 
  

„Decken müssen feuerbeständig sein 
 
 1.  unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter 

Brandgefahr, ausgenommen in Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2, 

1. unter und über Räumen mit Explosions- oder er-
höhter Brandgefahr, ausgenommen in Wohnge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 

 
2. zwischen dem land- oder forstwirtschaftlich ge-

nutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebäudes.“ 
2.  zwischen dem land- oder forstwirtschaftlich genutzten 

Teil und dem Wohnteil eines Gebäudes.“ 
 

  
b)  Absatz 3 wird aufgehoben.  

  
5.  Dem § 47 wird folgender Abs. 4 angefügt: 5.  Dem § 47 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
  

„(4) In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer 
sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen 

„(4) In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer 
sowie Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen 
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führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 
Die Rauchwarnmelder müssen so angebracht und betrieben 
werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet 
wird. Bestehende Wohnungen sind bis zum 31. Dezember 
2020 entsprechend auszustatten.“ 

führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 
Die Rauchwarnmelder müssen so angebracht und betrieben 
werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet 
wird. Bestehende Wohnungen sind bis zum 31. Dezember 
2015 dementsprechend auszustatten.“ 

  
  
6.  § 55 Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: 6.  § 55 Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: 
  

„Der Bauleiter oder die Bauleiterin hat die Tätigkeit der Fach-
bauleiter oder Fachbauleiterinnen und seine oder ihre Tätig-
keit aufeinander abzustimmen.“ 

„Der Bauleiter oder die Bauleiterin hat seine oder ihre Tätig-
keit mit der Tätigkeit der Fachbauleiter oder Fachbauleite-
rinnen und deren Tätigkeit untereinander abzustimmen.“ 

  
 6/1. Dem § 59 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
  
 „(3) Außer in den Fällen nach Absatz 1 ist die Bauauf-

sichtsbehörde zu beteiligen. Die Bauaufsichtsbehörde 
erhält für ihre Leistungen im Rahmen dieser Beteiligung 
eine Gebühr. Die Höhe der Gebühr wird in einer Gebüh-
renordnung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 des Verwaltungskos-
tengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt bestimmt.“ 

  
7.  § 64 erhält folgende Fassung: 7.  § 64 erhält folgende Fassung: 
  

„§ 64 „§ 64 
Bauvorlageberechtigung Bauvorlageberechtigung 

  
(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Än-
derung von Gebäuden müssen von einem Entwurfsverfasser  
oder einer Entwurfsverfasserin unterschrieben sein, der oder die 
bauvorlageberechtigt ist. Dies gilt nicht für 

(1) unverändert 
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1.  Bauvorlagen, die üblicherweise von Fachkräften mit ande-
rer Ausbildung als nach Absatz 2 verfasst werden, und 

 

  
2.  geringfügige oder technisch einfache Bauvorhaben.  

  
(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer (2) Bauvorlageberechtigt ist, wer 
  

1. die Berufsbezeichnung „Architekt“ oder „Architektin“ füh-
ren darf, 

1. unverändert 

  
2. in die bei der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt geführte 

Liste der Bauvorlageberechtigten eingetragen ist; Eintra-
gungen anderer Länder gelten auch im Land Sachsen-
Anhalt, 

2. in die von der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt geführte 
Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure eingetra-
gen ist; Eintragungen in anderen Bundesländern gelten 
auch im Land Sachsen-Anhalt, 

  
3. die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt“ oder „Innenarchi-

tektin“ führen darf, für die mit der Berufsaufgabe des In-
nenarchitekten oder der Innenarchitektin verbundenen 
baulichen Änderungen von Gebäuden oder 

3. die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt“ oder „Innenarchi-
tektin“ führen darf, für die mit der Berufsaufgabe des In-
nenarchitekten oder der Innenarchitektin verbundenen 
baulichen Änderungen von Gebäuden, oder 

  
4. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines 

Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau oder des 
Bauingenieurwesens nachweist, danach mindestens zwei 
Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden 
praktisch tätig gewesen ist und Bediensteter oder Be-
dienstete einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
ist, für die dienstliche Tätigkeit. 

4. unverändert 

  
(3) In die Liste der Bauvorlageberechtigten nach Absatz 2 Nr. 2 
ist auf Antrag von der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt einzu-
tragen, wer  

(3) In die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure nach 
Absatz 2 Nr. 2 ist auf Antrag von der Ingenieurkammer Sachsen-
Anhalt einzutragen, wer 
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1.  einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines 
Studiums der Fachrichtung Hochbau oder des Bauinge-
nieurwesens nachweist und  

1.  aufgrund eines berufsqualifizierenden Hochschulab-
schlusses eines Studiums der Fachrichtung des Bau-
ingenieurwesens die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ 
oder „Ingenieurin“ führen darf oder einen berufsqualifi-
zierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fach-
richtung Hochbau _______ nachweist und  

  
2.  danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Ent-

wurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig gewesen ist. 
2.  unverändert 

  
Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 42a des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes findet Anwendung. 

Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 42a des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes findet Anwendung. 

  
(4) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte 
niedergelassen sind, sind ohne Eintragung in die Liste nach Ab-
satz 3 bauvorlageberechtigt, wenn sie 

(4) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte 
niedergelassen sind, sind ohne Eintragung in die Liste nach Ab-
satz 3 bauvorlageberechtigt, wenn sie 

  
1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen und 1. unverändert 
  
2. dafür dem Absatz 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 vergleichbare An-

forderungen erfüllen mussten. 
2. unverändert 

  
Sie haben das erstmalige Tätigwerden als Bauvorlageberechtig-
ter vorher der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt anzuzeigen und 
dabei 

Sie haben das erstmalige Tätigwerden als Bauvorlageberechtig-
te_ vorher der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt anzuzeigen 
und ____ 

  
1.  eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder einem nach dem 
1.  unverändert  
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Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten 
Staat rechtmäßig zur Erstellung und Einreichung von Bau-
vorlagen niedergelassen sind und ihnen die Ausübung 
dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Be-
scheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt 
ist, und  

  
2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat Ihrer Nieder-

lassung für die Tätigkeit als Bauvorlageberechtigter min-
destens die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 
Nrn. 1 und 2 erfüllen mussten,  

2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat ihrer Nieder-
lassung für die Tätigkeit als Bauvorlageberechtigte_ min-
destens die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 
Nrn. 1 und 2 erfüllen mussten,  

  
vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu führen. Die Ingeni-
eurkammer Sachsen-Anhalt hat auf Antrag zu bestätigen, dass 
die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das Tätigwerden als 
Bauvorlageberechtigter untersagen und die Eintragung in das 
Verzeichnis nach Satz 2 löschen, wenn die Voraussetzungen 
des Satzes 1 nicht erfüllt sind. 

vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu führen. Die Ingeni-
eurkammer Sachsen-Anhalt hat auf Antrag zu bestätigen, dass 
die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das Tätigwerden als 
Bauvorlageberechtigte_ untersagen und die Eintragung in das 
Verzeichnis nach Satz 2 Halbsatz 2 löschen, wenn die Voraus-
setzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind. 

  
(5) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte 
niedergelassen sind, ohne im Sinne des Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 
vergleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt bescheinigt hat, dass sie die 
Anforderungen des Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 erfüllen; sie sind 
in einem Verzeichnis zu führen. Die Bescheinigung wird auf An-
trag erteilt. Absatz 3 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(5) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte 
niedergelassen sind, ohne im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2 
vergleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt bescheinigt hat, dass sie die 
Anforderungen des Absatzes 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 erfüllen; sie 
sind in einem Verzeichnis zu führen. Die Bescheinigung wird auf 
Antrag erteilt. Absatz 3 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwen-
den. 

  
(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absätzen 4 und 5 
sind nicht erforderlich, wenn bereits in einem anderen Land eine 

(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absätzen 4 und 5 
sind nicht erforderlich, wenn bereits in einem anderen Bundes-
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Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wurde; eine 
weitere Eintragung in die von der Ingenieurkammer Sachsen-
Anhalt geführten Verzeichnisse erfolgt nicht. Verfahren nach den 
Absätzen 3 bis 5 können über eine einheitliche Stelle nach § 1 
Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-
Anhalt in Verbindung mit den §§ 71a bis 71e des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes abgewickelt werden.“ 

land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wur-
de; eine weitere Eintragung in die von der Ingenieurkammer 
Sachsen-Anhalt geführten Verzeichnisse erfolgt nicht. Verfahren 
nach den Absätzen 3 bis 5 können über eine einheitliche Stelle 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den §§ 71a bis 71e des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden.“ 

  
8.  § 65 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 8. § 65 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
  
„(2) Bei „(2) Bei 
  

1.  Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, 1.  Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 und 
  
2.  sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, 2.  unverändert 

  
muss der Standsicherheitsnachweis von muss der Standsicherheitsnachweis von 
  

a) einer Person mit einem berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur, 
Hochbau oder des Bauingenieurwesens mit einer mindes-
tens dreijährigen Berufserfahrung in der Tragwerkspla-
nung, die unter Beachtung des § 64 Abs. 3 Satz 3 in einer 
von der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt zu führenden 
Liste eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder gelten 
auch im Land Sachsen-Anhalt; oder 

a)  einer Person mit einem berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur, 
Hochbau oder des Bauingenieurwesens mit einer mindes-
tens dreijährigen Berufserfahrung in der Tragwerkspla-
nung, die _____________ in einer von der Ingenieurkam-
mer Sachsen-Anhalt zu führenden Liste eingetragen ist; 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 42a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes findet Anwendung; Eintra-
gungen in anderen Bundesländern gelten auch im Land 
Sachsen-Anhalt, oder 

  
b) einem Prüfingenieur oder einer Prüfingenieurin für Stand-

sicherheit 
b) einem Prüfingenieur oder einer Prüfingenieurin für Stand-

sicherheit 
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erstellt sein. Soweit dieser Standsicherheitsnachweis nicht von 
Personen nach Satz 1 erstellt ist, muss er bauaufsichtlich geprüft 
sein. Auch bei anderen Bauvorhaben darf der Standsicherheits-
nachweis von Personen nach Satz 1 erstellt werden. Bei Bau-
vorhaben der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten 
sowie Mittel- und Großgaragen im Sinne einer Verordnung, muss 
der Brandschutznachweis von 

erstellt sein. Soweit dieser Standsicherheitsnachweis nicht von 
Personen nach Satz 1 erstellt ist, muss er bauaufsichtlich geprüft 
sein. Auch bei anderen Bauvorhaben darf der Standsicherheits-
nachweis von Personen nach Satz 1 erstellt werden. Bei Bau-
vorhaben der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten 
sowie Mittel- und Großgaragen im Sinne einer Verordnung, muss 
der Brandschutznachweis von 

  
1. einem oder einer für das Bauvorhaben Bauvorlageberech-

tigten mit einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung in 
der Erstellung von Brandschutznachweisen, der oder die 
unter Beachtung des § 64 Abs. 3 Satz 3 in einer von der 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt zu führenden Liste 
eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder gelten auch 
im Land Sachsen-Anhalt; oder 

1. einem oder einer für das Bauvorhaben Bauvorlageberech-
tigten mit einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung in 
der Erstellung von Brandschutznachweisen, der oder die 
in einer von der Architektenkammer Sachsen-Anhalt zu 
führenden Liste eingetragen ist; § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in 
Verbindung mit § 42a des Verwaltungsverfahrensge-
setzes findet Anwendung; Eintragungen in anderen 
Bundesländern gelten auch im Land Sachsen-Anhalt, 
oder 

  
2. einem Prüfingenieur oder einer Prüfingenieurin für Brand-

schutz 
2. unverändert 

  
erstellt sein. Soweit dieser Brandschutznachweis nicht von Per-
sonen nach Satz 4 erstellt ist, muss er bauaufsichtlich geprüft 
sein. Auch bei anderen Bauvorhaben darf der Brandschutznach-
weis von Personen nach Satz 4 erstellt werden. Für Personen, 
die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 
gleichgestellten Staat zur Erstellung von Standsicherheits- oder 
Brandschutznachweisen niedergelassen sind, gilt § 64 Abs. 4 bis 
6 mit der Maßgabe , dass die Anzeige oder der Antrag auf Ertei-

erstellt sein. Soweit dieser Brandschutznachweis nicht von Per-
sonen nach Satz 4 erstellt ist, muss er bauaufsichtlich geprüft 
sein. Auch bei anderen Bauvorhaben darf der Brandschutznach-
weis von Personen nach Satz 4 erstellt werden. Für Personen, 
die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 
gleichgestellten Staat zur Erstellung von Standsicherheits- oder 
Brandschutznachweisen niedergelassen sind, gilt § 64 Abs. 4 bis 
6 mit der Maßgabe, dass die Anzeige oder der Antrag auf Ertei-
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lung einer Bescheinigung bei der nach Satz 1 oder Satz 4 zu-
ständigen Stelle einzureichen ist.“ 

lung einer Bescheinigung bei der nach Satz 1 Buchst. a Halb-
satz 1 oder Satz 4 Nr. 1 Halbsatz 1 zuständigen Stelle einzurei-
chen ist.“ 

  
9.  In § 83 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 19“ durch die Anga-

be „§ 23“ ersetzt. 
9.  In § 83 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 19“ 

durch die Angabe „§ 23“ ersetzt. 
  
 10. In § 85 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe „nach 

Absatz 2“ gestrichen. 
  

§ 2 § 2 
  
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. unverändert 
 
 
 
 
 
 


